
 
Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 261/2009/MO/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 28.05.2009
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-450

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 10.06.2009 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Moorrege 16.06.2009 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 28.05.2009 im Verwaltungshaushalt auf 12.323,56 €. Im Vermögenshaushalt lie-
gen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.    
 
 
Finanzierung: 
 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausgaben bzw. 
Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüber-
schreitungen im Verwaltungshaushalt mit 12.323,56 € zu genehmigen. Im Vermögenshaus-
halt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor.    
 
 
 
___________________ 
Weinberg 
 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 28.05.2009)   
 
 

Ö  5



 



EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

1
2

3
4

5
6

7
8

St
an

d 
28

.0
5.

20
09

Ve
rw

al
tu

ng
sh

au
sh

al
t

21
11

0.
54

00
10

K
os

te
n 

de
r 

G
eb

äu
de

re
in

ig
un

g 
G

ru
nd

sc
hu

le

32
.0

00
,0

0
35

.0
64

,0
4

3.
06

4,
04

0
3.

06
4,

04
V

er
tra

gs
er

w
ei

te
ru

ng
 d

ur
ch

 W
eg

fa
ll 

de
r 

R
ei

ni
gu

ng
sl

ei
st

un
ge

n 
de

r b
is

he
rig

en
 

H
au

sm
ei

st
er

in
 s

ow
ie

 G
la

sr
ei

ni
gu

ng
en

 in
 

Tu
rn

ha
lle

 u
nd

 S
ch

ul
e 

46
01

0.
67

40
00

P
er

so
na

lk
os

te
ne

rs
ta

ttu
ng

 
an

 d
en

 K
irc

he
nk

re
is

 
P

in
ne

be
rg

 fü
r J

ug
en

dh
au

s

18
.5

00
,0

0
24

.4
38

,0
2

5.
93

8,
02

0
5.

93
8,

02
P

er
so

na
lk

os
te

na
br

ec
hn

un
g 

so
w

ie
 

S
ac

hk
os

te
ne

rs
ta

ttu
ng

 2
00

8

90
00

0.
84

50
00

V
er

zi
ns

un
g 

vo
n 

S
te

ue
re

rs
ta

ttu
ng

en
5.

00
0,

00
8.

32
1,

50
3.

32
1,

50
0

3.
32

1,
50

G
ew

er
be

st
eu

er
er

st
at

tu
ng

en
 fü

r V
or

ja
hr

e

Su
m

m
e

55
.5

00
,0

0
67

.8
23

,5
6

12
.3

23
,5

6
0,

00
12

.3
23

,5
6

12
.3

23
,5

6
Ve

rm
ög

en
sh

au
sh

al
t

0,
00

H
au

sh
al

ts
üb

er
sc

hr
ei

tu
ng

en
 d

er
 G

em
ei

nd
e 

M
oo

rr
eg

e

B
ez

ei
ch

nu
ng

 d
er

 
H

au
sh

al
ts

st
el

le
H

au
sh

al
ts

st
el

le
 

B
eg

rü
nd

un
g

no
ch

 z
u 

ge
ne

hm
ig

en

So
ll 

na
ch

 d
em

 
H

au
sh

al
ts

pl
an

 
(e

in
sc

hl
ie

ßl
. 

N
ac

ht
ra

gs
-

ha
us

ha
lt)

 

A
no

rd
nu

ng
ss

ol
l

M
eh

rb
et

ra
g

da
vo

n 
be

re
its

 
ge

ne
hm

ig
t

no
ch

 z
u 

ge
ne

hm
ig

en
 im

 V
er

m
ög

en
sh

au
sh

al
t  

=

no
ch

 z
u 

ge
ne

hm
ig

en
 im

 V
er

w
al

tu
ng

sh
au

sh
al

t  
=

Im
 V

er
m

ög
en

sh
au

sh
al

t b
es

te
he

n 
ke

in
e 

zu
 g

en
eh

m
ig

en
de

n 
H

au
sh

al
ts

üb
er

sc
hr

ei
tu

ng
en

 !

Ö  5





 
Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 254/2009/MO/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 07.05.2009
Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 10.06.2009 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Moorrege 16.06.2009 öffentlich 

 
Prüfung der Jahresrechnung 2008 und Feststellung des Ergebnisses für die 
Gemeinde Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
s. Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2008 v. 21.04.2009. 
 
  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag::  
 
Der Finanzausschuss empfiehlt,  
 
die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008, die im 
Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4.232.025,86 € und im 
Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 507.305,30 € abschließt, fest.  
 
 
___________________ 
Jakobeit, Maren 
 
 
Anlagen:  
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 21.04.2009 
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Prüfung der Jahresrechnung 2008 durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss der Gemeinde Moorrege
am 21.04.2009

Lfd. Haushalts- Datum Bemerkungen
Nr. stelle der

Anweisung
1 13000.510000 27.06.2008 Für die Sirenenanlage Klevendeich sind in 2008 noch Wartungs- und 

Reparaturkosten angefallen, an denen sich die Gemeinde mit 50 % 
beteiligt hat. Wann wurden die Sirenen an den Kreis übergeben?

Die Sirenen wurden zum 01.01.2009 dem Kreis per Vertrag 
überlassen. Alle Kosten die im Jahr 2008 angefallen sind, wurden 
noch mit der 50 % Beteiligung reguliert.

2 00000.570000/ 
36000.600000 

23.05.2008 Eine Rechnung über 234,97 € für die Einweihung des Spielplatzes 
Klinkerstraße ist bei zwei unterschiedlichen Haushaltsstellen 
angewiesen worden. Ist der Betrag doppelt beglichen worden?

Der Betrag wurde aufgrund einer ausgestellten 
Rechnungszweitausfertigung irrtümlich doppelt beglichen. Der 
Betrag wurde zwischenzeitlich erstattet.  

3 36000.600000 19.11.2008 Für das Osterfeuer 2008 wurden mit Rechnung von 26.9.08 Gema-
Gebühren über 224,60 € festgesetzt. Ist die Gema-Gebühr 
berechtigt? 
Die GEMA-Gebühr ist berechtigt. Es handelte sich um eine 
gemeindliche Veranstaltung. Die Vergütungssätze für 
Musikaufführungen im Freien werden nach den 
Personenfassungsvermögen der Veranstaltungsplätze (1 ½ 
Personen = 1 qm) oder, wenn die genauer Angabe des 
Personenfassungsvermögen nicht möglich ist, nach der 
Gesamtbesucherzahl berechen. Abgerechnet wurde für eine 
Veranstaltung ohne Eintrittsgelder mit 800 Besuchern. Die 
Kosten betragen hierfür inkl. Kontrollkosten 224,60 Euro.

4 56000.540010 Die Monatspauschale für die Reinigung des Vereins- und 
Umkleidegebäudes beträgt 681,88 €. Die Kosten werden als hoch 
empfunden und die erforderliche Leistung sollte überprüft werden.
Laut Vertrag wird das Vereinsgebäude montags – freitags 
gereinigt. D.h., das EG gehört zur täglichen Reinigung, aber das 
OG mit der Treppe wird nur einmal in der Woche, mittwochs, 
gereinigt. Trotz der „vielen“ Reinigungstage, kommen von den 
Übungsleitern Beschwerden über die unzureichende Reinigung.

5 57000.713000 03.09.2008 Bei der Betriebskostenabrechnung für das Freibad wird um nähere 
Erläuterung folgender Positionen gebeten:
6.003,09 € Freiflächenreinigung (identisch zum Vorjahr)
8.876,20 € Einsatz des Baubetriebshofes
7.773,56 € Unterhaltung
Erläuterung siehe Anlage !Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:



Lfd. Haushalts- Datum Bemerkungen
Nr. stelle der

Anweisung

6 57000.713000 03.09.2008 Warum werden bei der Investitionskostenabrechnung für das Freibad 
(z.B. Erneuerung der Heizungsanlage oder Spundwand) keine 
Rechnungskopien beigefügt?
Erläuterung siehe Anlage !

7 13000.650000 08.03.2008 Es wird angeregt, die Laufzeit von Verträgen an das Kalenderjahr 
anzupassen, damit auch mit Blick auf die Doppik eine 
periodengerechte Abrechnung erfolgen kann. 
Die Vielzahl der Verträge wird bereits periodengerecht 
abgerechnet. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei 
Abschluss zukünftiger Verträge beachtet. Bei bestehenden 
Verträgen wird eine Anpassung des Abrechnungszeitraumes 
vorgenommen.

8 13000.717010 06.08.2008 Mit Schreiben vom 06.08.2008 wurde für einen vorzeitig 
ausgeschiedenen Feuerwehrkameraden die anteilige Erstattung des 
Zuschusses zum Erwerb des Führerscheins Klasses C/CE 
angefordert. Ist der Betrag in Höhe von 641,48 € erstattet worden?

Der Betrag in Höhe von 641,48 € wurde am 12.08.2008 erstattet.

9 21110.500000 13.02.2008 Für die Erstattung von Auslagen der Hausmeisterin sind im Bereich 
Grundschule Belege beigefügt, die sowohl die Grundschule als auch 
den Kindergarten betreffen. Sind die Auslagen für den Kindergarten 
korrekt angewiesen?
Es handelte sich hierbei um eine Belegaufteilung auf mehrere 
Haushaltsstellen (Schule und Kindergarten). Die Quittungen für 
die Auslagenerstattung der Hausmeisterin sind dem 
Originalbeleg (Haushaltsstelle 21110.500000) beigefügt. Bei den 
Anweisungen zu den weiteren Haushaltsstellen (Kindergarten) 
erfolgt ein Hinweis auf den entsprechenden Originalbeleg. Eine 
korrekte Verteilung der Auslagen auf die jeweiligen Bereiche ist 
erfolgt.

10 21110.500000 08.07.2008 Bei einer Elektrofirma wurden unterschiedliche Stundensätze (32,00 € 
bzw. 36,90 €) für den gleichen Monteur abgerechnet. Wonach richten 
sich diese Stundensätze? 
Der reguläre Stundensatz beträgt 36,90 €. Für diese Arbeiten in 
der Grundschule hatte die Firma einen reduzierten Satz in Höhe 
von 32,00 € angeboten.

11 21110.576000 11.12.2008 Die Rechnung über 41,50 € (Auslagenersatz für Frau Frers) gehört 
offensichtlich zum Schulverband Schulzentrum Moorrege - bitte 
klären.
Die Buchung auf Haushaltsstelle 21110.576000 am 11.12.2008 in 
Höhe von 41,50 € hätte aus dem Haushalt des Schulverbandes 
angewiesen werden müssen. Der Betrag wurde umgebucht. 

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:



Lfd. Haushalts- Datum Bemerkungen
Nr. stelle der

Anweisung

12 00000.592000 25.06.2008 Die Rechnung über 17,50 €  (Ehrung GV Heidgraben) gehört 
offensichtlich zur Gemeinde Heidgraben - bitte klären.
Die Buchung auf Haushaltsstelle 0000.592000 am 26.06.2009 in 
Höhe von 17,50 € wurde irrtümlich auf die Gemeinde Moorrege 
gebucht, obwohl es sich um eine Ehrung der Gemeinde 
Heidgraben handelte. Der Betrag wurde umgebucht.

13 67000.510000 16.05.2008 In der Rechnung zur Reparatur eines Kabelschadens an der 
Straßenbeleuchtung erfolgte der kurze Hinweis, dass der Fehler 
durch Beschädigung bei einer Gasrohrverlegung erfolgte. Ist Regress 
bei dem Verursacher gefordert worden? 
Das war eine Vermutung der Elektrofirma. Bei einem Ortstermin 
war der E.On nicht zweifelsfrei nachzuweisen, dass bei der 
Verlegung des Gasleitung dieser Schaden verursacht wurde. 

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:





























 
Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 257/2009/MO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 12.05.2009
Bearbeiter: Margitta Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege 04.06.2009 öffentlich 
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 10.06.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Moorrege 16.06.2009 öffentlich 

 
Erlass einer Neufassung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der 
Gemeinde Moorrege 
 
 
Sachverhalt: 
Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg weist auf die Änderung der Schleswig-
Holsteinischen Vergabeordnung zur befristeten Aussetzung von Wertgrenzen-Regelungen als 
Vereinfachung im Vergaberecht zur beschleunigten Umsetzung investiver Maßnahmen im 
Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung hin. 
 
 
 
Stellungnahme: 
Nachdem bereits für den Zuständigkeitsbereich der Bundesbehörden zur Beschleunigung von 
Investitionen Vereinfachungen im Vergaberecht sowohl durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (Vergabe von Dienst- und Lieferleistungen nach der VOL) als 
auch durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (Vergabe von 
Bauleistungen nach der VOB) vorgenommen worden sind, hat das Land Schleswig-Holstein 
inzwischen diese Regelungen übernommen und die Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung 
(SHVgVO) entsprechend geändert. 
Mit sofortiger Wirkung sind damit die Wertgrenzen für die Zulässigkeit von 
Auftragsvergaben bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben befristet 
für die Dauer bis zum 24.11.2010 erweitert worden. 
Im Einzelnen sind jetzt bei Bauleistungen nach der VOB Beschränkte Ausschreibungen bis 1 
Mio. €  (bislang 200.000 € bei Vorschaltung eines Teilnehmerwettbewerbes und 100.000  € 
ohne Teilnehmerwettbewerb) sowie Freihändige Vergaben bis 100.000 € (bislang 30.000 €) 
ohne nähere Begründung zugelassen. 
Bei Dienst- und Lieferleistungen nach der VOL erhöht sich die Wertgrenze für die 
Zulässigkeit Beschränkter Ausschreibungen (bisher 50.000  €) und Freihändiger Vergaben 
(bisher 25.000 €) auf nunmehr einheitlich 100.000 €. 
Die erst ab Erreichung des EU-Schwellenwertes von 206.000 € zur Anwendung kommende 
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Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) und alle anderen EU-weiten 
Vergabeverfahren werden durch die Neuregelungen nicht berührt, da die Schleswig-
Holsteinische Vergabeordnung sich nur auf Auftragsvergaben unterhalb der jeweiligen EU-
Schwellenwerte bezieht. 
 
Das Gemeindeprüfungsamt empfiehlt, die vorgenannten Wertgrenzen-Änderungen ab sofort 
verbindlich in die Ausschreibungs- und Vergabeordnungen zu übernehmen. Zu diesem Zweck 
sollen die entgegenstehenden Bestimmungen befristet bis 24.11.2010 außer Kraft gesetzt 
werden. 
 
Das Gemeindeprüfungsamt hat sein Textmuster für Ausschreibungs- und Vergabeordnungen 
überarbeitet und den eingetretenen vergaberechtlichen  Änderungen angepasst. Dieses 
Textmuster ist bei der Neufassung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde 
Moorrege zu Grunde gelegt worden.      
 
 
Finanzierung: 
Keine  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt/Der Finanzausschuss empfiehlt/Die 
Gemeindevertretung beschließt, die in der Anlage beigefügte Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung der Gemeinde Moorrege zu verabschieden. 
 
 
 
 
___________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen: 
Neufassung der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde Moorrege 
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 248/2009/MO/BV
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 27.02.2009
Bearbeiter: Uwe Denker AZ: 7 / 701.000

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege  nicht öffentlich 
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege  öffentlich 
Gemeindevertretung Moorrege  öffentlich 

 
Schmutz- und Regenwasserkanalisation - Umsetzung der 
Selbstüberwachungsverordnung (SüVO) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinden sind im Rahmen der Selbstverwaltung nach § 31 Abs. 1 Satz 1 
Landeswassergesetz (LWG) zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.  
Der Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinde) muss unter Bezugnahme auf & 18 Abs. 1 
Satz 3 Wasserhaushaltungsgesetz (WHG) das anfallende Abwasser zusammenführen 
(sammeln), es mittels eines Kanalnetzes transportieren (fortleiten) und mit geeigneten 
technischen oder naturnahen Verfahren die Schädlichkeit des Abwassers vermindern oder 
beseitigen. 
In den Fällen der Abwasserwasserbeseitigung der amtsangehörigen Gemeinden wird das 
Schmutzwasser in das Sammlernetz des Abwasserzweckverbandes eingeleitet. 
Das anfallende Niederschlagswasser wird i.d.R. in Sammlerkanälen abgeleitet und vielfach in 
naturnahen Regenwasserbehandlungsanlagen (z.B. Retensionsbecken) und 
Versickerungsanlagen den Gräben oder einem Gewässer zugeführt.   
Das WHG vom 19.08.2002, zuletzt geändert am 10.05.2007, (§ 7a, § 18b, § 36b) in 
Verbindung mit dem LWG vom 11.02.2008 (§ 34, § 85a) zwingt den Abwasserbe-
seitigungspflichtigen (Gemeinde) die Abwasserkanäle, aber auch die Behandlungsanlagen, so 
zu betreiben, dass die „Anerkannten Regeln der Technik“ eingehalten werden und dadurch 
eine Gefährdung für die Umwelt, hier vornehmlich das Grundwasser, nicht eintritt. In § 85a 
LWG ist die Überwachung geregelt.  
Diese gesetzlichen Festsetzungen gelten bereits seit vielen Jahren. 
 
Nun liegt zur Umsetzung dieser Vorgaben seit dem 23.07.2007 die Selbstüberwachungs-
Verordnung (SüVO) vor. In dieser SüVO sind die Vorgehensweise, der Umfang und die 
Überwachungsfristen geregelt. 
 
Die Prüfung von Schmutz- und Mischwasserkanälen ist spätestens bis zum 23.02.2012 
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durchzuführen.  
Abwasseranlagen, welche in Wasserschutzgebieten (WSG Uetersen, WSG Haseldorfer 
Marsch) liegen, müssen bis Ende 2009 die Dichtigkeit der Abwasseranlagen nachgewiesen 
haben.  
Bis zu diesem Zeitpunkt sind alle Informationen über das öffentliche Schmutz- und 
Regenwassernetz in einem Kanalkataster in Anlehnung an das DWA-Merkblatt 145 zu 
erfassen. 
Dieses gilt auch für Sonderentwässerungsanlagen, wie z.B. Druck- oder Vakuum-Entwässe-
rungen, sowie Indirekteinleitungen.  
 
Nach der Neuerrichtung eines Kanals ist erstmals nach 5 Jahren die große TV-Inspektion 
notwendig. Nach jeweils10 Jahren ist diese TV-Inspektion zu wiederholen. Eine  TV-
Inspektion ersetzt die Dichtigkeitsprüfung der Abwassereinrichtungen auf kostengünstigem 
Wege. Ggf. erfolgt bei vorliegenden Störungen, und wenn notwendig auch zwischenzeitlich, 
eine Sichtprüfung, einschl. Dokumentierung.   
 
Von den Prüfungen ausgenommen sind derzeit die Grundstücksentwässerungskanäle.  
Auf die Prüfung der Regenwasserkanäle kann gem. Schreiben des Kreises Pinneberg 
zunächst noch verzichtet werden. 
 
Die notwendigen Maßnahmen sollen folgendermaßen ablaufen : 
 
Für die Gemeinde wird ein digitales Bestandskataster von einem Ing.-Büro erstellt. Hierzu 
muss die Lage und Ausführung der Entsorgungsleitungen einschl. der Schächte erfasst 
werden. Die Kosten hierfür liegen bei 0,30 - 0,50 € / lfdm. Kanal.  
Sofern dieses Bestandskataster vorhanden ist, entfällt natürlich die Erstellung. Diese 
vorhandenen Daten müssen dann nur in ein zeitgemäßes Datenformat überführt werden. 
 
Die Daten werden dann der ausführenden Firma für die TV-Inspektion als ISYBAU-
Datensatz oder vergleichbar zur Verfügung gestellt, so dass auf dieser Grundlage die 
Befahrung der Kanäle vorgenommen werden kann und die ermittelten Zustandsdaten 
einwandfrei den entsprechenden Haltungen und Schächten zugeordnet und wiederum in ein 
geeignetes Datenformat überführt werden können. 
 
Vom Ing.-Büro wird das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung der TV-Inspektion und 
Kanalreinigung gefertigt.  
Die Kosten für das Ing.-Büro werden gemäß HOAI ermittelt und betragen bei diesem Umfang 
geschätzt ca. 1,30 € / lfdm. Schmutzwasserkanal. 
Die Ing.-Leistungen für die Erfassung der Grundstücksentwässerungsleitungen (vom 
Sammelkanal bis zur Grundstücksgrenze) belaufen sich auf ca. 1,80 € / lfdm. Leitungslänge.  
 
Die Ausschreibung und Submission erfolgt dann durch die Amtsverwaltung.  
Im Zusammenwirken mit dem Ing.-Büro wird ein Vergabevorschlag erarbeitet und der 
Gemeinde zugeleitet.  
 
Anschließend erfolgt eine Beauftragung und Durchführung der TV-Inspektion mit vorheriger 
Kanalreinigung.  
Die Kosten für den Sammelkanal werden, vorsichtig geschätzt, zum heutigen Zeitpunkt ca. 
4,50 bis 5,00 € / lfdm. Schmutzwasserkanal betragen. 
Die Reinigung und Inspektion der Grundstücksentwässerungsleitungen ist wegen des 
erheblich höheren Aufwandes mit ca. 15,35 € / lfdm. Leitung erheblich aufwändiger. 



Das Ergebnis der TV-Inspektion wird dann in einem entsprechenden Datenformat vom Ing.-
Büro in das digitale Kanalkataster eingepflegt. Vorliegende Schäden werden aus dem 
Schadenkataster mit Priorisierung ausgelesen. Das Ergebnis ist eine Prioritätenliste mit der 
Aussage, wann welche Schäden kurz-, mittel- oder langfristig behoben werden müssen. 
 
Je nach Größe und Umfang der Schäden wird dann eine Ausschreibung über die 
erforderlichen Arbeiten zur Kanalsanierung durchgeführt werden. Die Beauftragung und 
Erledigung der Aufgaben erfolgt dann zeitgerecht. 
 
Die vorstehend genannten Arbeiten sind Massnahmen zur Kanalunterhaltung und fließen in 
die Gebührenberechnung ein. Eine Vor-, Teil- oder auch Gesamtfinanzierung kann über die 
AfA-Rücklage erfolgen.  
 
Es ist ratsam, dass die Gemeinden sich schon früher als für 2012 entscheiden diese 
Massnahmen durchzuführen, da erfahrungsgemäß sich zum Ende von Fristen die 
Umsetzungswünsche häufen und dann, wegen der übermäßigen Anfragen an die ausführenden 
Firmen, die Preise steigen. 
 
Digitale Bestandsdaten sind vorhanden für die Gemeinde Holm 
       Gemeinde Moorrege 
       Gemeinde Appen 
  
Erforderlich ist die digitale Erfassung für die Gemeinde Heidgraben 
       Gemeinde Groß Nordende 
       Gemeinde Neuendeich 
 
Digitales Schadenkataster ist vorhanden für die Gemeinde Appen  (aus 2005) 
 
F:\Benutzer\Uwe.Denker\Projekte\SüVO\AktSüVOallg.doc 
  

 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte die Gemeinde Moorrege, welche nicht in einem 
Wasserschutzgebiet  (WSG III ) liegt, die oben genannten Massnahmen bis Ende 2011 
(Fristende 23.02.2012) durchführen lassen. Es handelt sich hier um die in der SüVO 
angesprochenen Massnahmen der Erfassung der Kanäle einschl. Grundstücksentwässerung, 
Kanalreinigung und TV-Inspektion. 
 
Die z.Zt. zu erwartenden Kosten (incl. Mwst.) : 
 
   0 m Digitale Erfassung der Schmutzwasserkanäle,  

Druckleitung, einschl. Einmessung der Schächte    0,50 €/m             0 € 
 
  16.300 m Schmutzwasserkanal, verschiedene Dimensionen, 
  reinigen, TV-Untersuchung       5,00 €/m   81.500 € 
    7.700 m Grundstückentwässerung, Schmutzwasser,  

öffentlich, reinigen, TV-Untersuchung  15,35 €/m 118.195 € 
 

  16.300 m Ing.-Leistungen Sammelkanal     1,30 €/m   21.190 € 
    7.700 m Ing.-Leistungen für Grundstückentwässerung, 
  öffentlich         1,80 €/m   13.860 € 



  
 Das sind geschätzte Gesamtkosten in Höhe von 234.745 €  235.000 €.   
 
 
Finanzierung:: 
 
Siehe Beschlussvorschlag 
 
 
Beschlussvorschlag:: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung 
beschliesst die beschriebenen Massnahmen  im Jahr  
 

  2009 oder  2010 oder  2011  durchführen zu lassen. (Bitte ankreuzen !) 
 

 a) Die Finanzierung der gesamten Maßnahme erfolgt aus der AfA-Rücklage: 
1. investive Kosten        35.000 €   
2. Unterhaltungskosten Reinigung/TV-Untersuchung 200.000 € 
 Gesamtkosten      235.000 € 

 
Die erforderlichen Haushaltsmittel werden zum angegebenen Haushaltsjahr bereit 
gestellt. 
 

 b) Die Finanzierung erfolgt gemäß  Vorschlag der Verwaltung:   
Die Kosten der investiven Massnahmen für das Kanalkataster (Ing.-Leistungen), rund  
35.000 €, können aus der AfA – Rücklage entnommen werden. 

 
Die Kosten für die Reinigung und TV-Untersuchung sind dagegen 
Unterhaltungsmaßnahmen und fliessen in die Gebührenkalkulation ein.  
Eine Zwischenfinanzierung in Höhe von 200.000 € kann aus der AfA-Rücklage 
erfolgen und dann über 10 Jahre in die Gebührenkalkulation einfliessen. Dieses würde 
zu einer Steigerung der Abwassergebühren um ca. 0,13 €/m³ Abwassermenge führen.  

 
(Kreuzen Sie bitte die gewählte Finanzierungsart an ! 
 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist eine zeitnahe Umsetzung hinsichtlich der zu erwartenden 
Kostensteigerungen zum Ende der Umsetzungsfrist zu empfehlen.  
 
 
 
 
___________________ 
Weinberg 
 
 
 
 
 
 



 
Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 259/2009/MO/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 25.05.2009
Bearbeiter: Margitta Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege 04.06.2009 nicht öffentlich 
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 10.06.2009 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Moorrege 16.06.2009 nicht öffentlich 

 
AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V. - Leuchtturmprojekt Freibad 
Oberglinde 
hier:  Vorstellung des vorläufigen Gesamtkonzeptes  und  Beratung einer Co-
Finanzierung 
 
Sachverhalt und Stellungnahme:  
Die AktivRegion Pinneberg Marsch & Geest e.V. hat ein vorläufiges Gesamtkonzept für das 
„Leuchtturmprojekt Freibad  Oberglinde“ einschließlich der dafür erforderlichen Kosten  
erarbeitet. Das Konzept ist  der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. 
 
Das Gesamtkonzept wurde von einer Arbeitsgruppe der AktivRegion erarbeitet. Ziel des Projektes 
ist die nachhaltige Sicherung des  Freizeitangebotes  beim  Freibad Oberglinde unter Einbeziehung 
des angrenzenden Waldes und der Pinnauwiesen. Gemäß der beigefügten 
Kostenzusammenstellung sind in den Jahren 2010 bis 2013 Investitionen von insgesamt 
769.888,58 € geplant. Nach Abzug der  beantragten Zuschussmittel von 356.504,45 €  haben die 
Träger des Freibades (Stadt Uetersen und Gemeinde Moorrege) noch 413.384,14 € aufzubringen. 
Nach der bestehenden vertraglichen Vereinbarung mit der  Stadt Uetersen hat sich die Gemeinde 
Moorrege  mit  27,9 %  an den Kosten zu beteiligen,  das bedeutet , die Gemeinde Moorrege 
müsste eine Summe von  115.334,18 € aufbringen.  
 
Das Projekt soll  dem Landesbeirat der AktivRegion von Schleswig-Holstein am 09. Juli 2009 
vorgestellt werden. Die entsprechenden Unterlagen sind bis zum 15.06.2009 mit einer 
feststehenden Vorfinanzierung  einzureichen. Der Projektträger muss die durchzuführenden 
Maßnahmen vorfinanzieren, erst dann  können die EU-Gelder beantragt und gezahlt werden. Es ist 
somit eine Co-Finanzierung der Träger erforderlich. 
 
Die Stadt Uetersen  bittet mit anliegendem Schreiben  die Gemeinde Moorrege um die Zusage 
einer Co-Finanzierung  für die Umsetzung der Gesamtmaßnahmen beim Freibad Oberglinde.  
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Finanzierung:: 
Nach der bestehenden vertraglichen Vereinbarung ergibt sich für die Gemeinde Moorrege 
eine Kostenbeteiligung in Höhe von 115.334,18 €. Entsprechende Haushaltsmittel sind  im 
Haushalt 2010 einzuplanen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:: 
 
 Der Bauausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung 
beschließt, 
 
a) einer Co-Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten für die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 
auf der Grundlage der bestehenden vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Uetersen in 
Höhe von 27,9 % = 115.334,18 €  zuzustimmen. 
 
 
 
_________JA-Stimmen             _________NEIN-Stimmen                  _____Enthaltungen 
 
 
 
b) dass sich die Gemeinde  wie gehabt nur an den laufenden Unterhaltungskosten  beteiligt. 
 
 
 
__________JA-Stimmen          ________NEIN-Stimmen                    _____Enthaltungen 
 
 
 
 
 
___________________ 
(Weinberg) 
 
 
 
Anlagen:  
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